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MINISTERIUM FÜR SOZIALES UND INTEGRATION 

  Bescheinigung zur Impfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 

gemäß § 6 Abs. 4 Nr. 2 CoronaImpfV 
 
 
Auf Grundlage der aktualisierten Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-
CoV-2 (Coronavirus-Impfverordnung – CoronaImpfV) vom 8. Februar 2021 haben u. a. Personen nach den §§ 
2 bis 4 CoronaImpfV priorisierten Anspruch auf eine Schutzimpfung gegen das Coronavirus-SARS-CoV-2. Diese 
Bescheinigung gilt nur für Personen, die einen priorisierten Anspruch nach § 2 Abs. 1 CoronaImpfV haben.  
Als Ausfüllhilfe wird auf die jeweils aktuellen Auslegungshinweise des Ministeriums für Soziales und Integra-
tion Baden-Württemberg verwiesen. 
 
Anspruchsberechtigte Person: 
 

Name: 

Vorname:  

Geburtsdatum: 

 
Bestätigung einer teil-/stationären Einrichtung (§ 2 Abs. 1 Nr. 2), einer/s ambulanten Pflege/-dienstes (§ 2 
Abs. 1 Nr. 3), einer medizinischen Einrichtung nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 oder 5: 
 

Name der teil-/stationären Einrichtung, der/s ambulanten Pflege /-dienstes, der medizinischen Einrichtung:  
 

Ggf. Träger der Einrichtung: 

Anschrift: 

Ansprechpartner: 

Telefonnummer: 

 
Hiermit wird bestätigt, dass die vorgenannte anspruchsberechtigte Person (bitte ankreuzen) 
 

o in der oben genannten teil-/stationären Einrichtung zur Behandlung, Betreuung oder Pflege älterer oder 
pflegebedürftiger Menschen tätig ist (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 CoronaImpfV). 

 

o im oben genannten ambulanten Pflegedienst regelmäßig ältere oder pflegebedürftige Menschen be-
handelt, betreut oder pflegt oder im Rahmen der ambulanten Pflege Begutachtungs- oder Prüftätigkei-
ten ausübt (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 CoronaImpfV). 

 

o in Bereichen medizinischer Einrichtungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 CoronaImpfV mit einem sehr hohen Ex-
positionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus SARS-CoV-2 tätig ist. 

 

o in medizinischen Einrichtungen regelmäßig Personen behandelt, betreut oder pflegt, bei denen ein sehr 
hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Corona-
virus SARS-CoV-2 besteht (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 CoronaImpfV). 
 
 

_____________________________________ 
Ort, Ausstellungsdatum  

______________________________________________ 
Unterschrift & Stempel  



 

Hinweis:   Bitte bringen Sie diese ausgefüllte, unterzeichnete und gestempelte Bescheinigung im Original mit zum 
1. Impftermin. Ohne Vorlage der Originalbescheinigung kann keine Impfung erfolgen! 
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Diese Bescheinigung dient als Nachweis der Anspruchsberechtigung gemäß § 6 Abs. 4 Nr. 2 CoronaImpfV für 
zwei Schutzimpfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 (die zweite Impfung in entsprechendem zeitlichen 
Abstand) in einem Impfzentrum des Landes Baden-Württemberg.  
 

Diese Bescheinigung verliert ihre Gültigkeit nach 3 Monaten (ab dem Ausstellungsdatum).  

 

 

 

Auszug aus der aktualisierten Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 

(Coronavirus-Impfverordnung – CoronaImpfV) vom 8. Februar 2021: 

 

§ 2 

Schutzimpfungen mit höchster Priorität 

 

(1) Folgende Personen haben mit höchster Priorität Anspruch auf Schutzimpfung:  

1. Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben,  
 

2. Personen, die in stationären und teilstationären Einrichtungen zur Behandlung, Betreuung oder Pflege 

älterer oder pflegebedürftiger Menschen behandelt, betreut oder gepflegt werden oder tätig sind,  
 

3. Personen, die im Rahmen ambulanter Pflegedienste regelmäßig ältere oder pflegebedürftige Menschen 

behandeln, betreuen oder pflegen, sowie Personen, die im Rahmen der ambulanten Pflege Begutach-

tungs- oder Prüftätigkeiten ausüben, 
 

4. Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit einem sehr hohen Expositionsrisiko in Bezug 

auf das Coronavirus SARS-CoV-2 tätig sind, insbesondere auf Intensivstationen, in Notaufnahmen, in 

Rettungsdiensten, als Leistungserbringer der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, in den 

Impfzentren im Sinne von § 6 Absatz 1 Satz 1 sowie in Bereichen, in denen für eine Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 relevante aerosolgenerierende Tätigkeiten durchgeführt werden,  
 

5. Personen, die in medizinischen Einrichtungen regelmäßig Personen behandeln, betreuen oder pflegen, 

bei denen ein sehr hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infek-

tion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht, insbesondere in der Onkologie oder Transplantations-

medizin.  

 
(2) Sofern Impfstoffe von der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut ausschließlich für Personen, 

die das 18. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, empfohlen werden, sollen 

diese Personen vorrangig mit diesen Impfstoffen versorgt werden. Sofern für Personen, die das 18. Lebensjahr 

noch nicht vollendet haben oder das 65. Lebensjahr vollendet haben, von der Ständigen Impfkommission beim 

Robert Koch-Institut nur bestimmte Impfstoffe empfohlen werden, sollen diese Personen bei der Versorgung 

mit diesen Impfstoffen vorrangig berücksichtigt werden.  

 

(3) Personen nach Absatz 1 Nummer 1 können getrennt nach Geburtsjahrgängen, beginnend mit den ältesten 

Jahrgängen, zeitversetzt zur Schutzimpfung eingeladen werden.  
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